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Beschlüsse des BayVGH vom 20.11 18 
zur Festsetzung von  Gams- und Rotwildabschuss 
VGH Aktenzeichen: 19 ZB 17.1601 (zum Rotwildabschuss, zitiert nach Rotwild: …)  
VGH Aktenzeichen: 19 ZB 17.1602 (zum Gamswildabschuss, zitiert nach Gams: …) 
 
 
Ein Eigenjagdbesitzer im Estergebirge hat gegen die Festsetzung von  
Abschussplänen durch die Untere Jagdbehörde geklagt.  
Der BayVGH trifft in seinen Beschlüssen grundsätzliche Aussagen zur Beziehung 
Wald und Wild, zu den Aufgaben der Jagd, zu den Besonderheiten in Natura-2000-
Gebieten und zur Bedeutung und Ausgestaltung des „Forstlichen Gutachtens“. 
 
Der Senat zeigt, dass die gesetzlichen Regelungen vom Gesetzeszweck her, also 
von oben und nicht vom Kleingedruckten her zu lesen sind. 
Der Senat zieht zur Begründung auch Vorschriften der Bundesgesetzgebung heran. 
Damit wirken seine Aussagen über Bayern hinaus.  
Der Senat äußert sich zur Position der Unteren Jagd- und Unteren 
Naturschutzbehörde. 
 
Hauptpunkte (Zitat): 
„1.Weder das Jagd(-ausübungs)-recht noch das Grundeigentumsrecht noch die 

persönlichen forstwirtschaftliche Ziele des Eigenjagdrevier-Inhabers stehen der 
Anwendung des gesetzlichen Grundsatzes „Wald vor Wild“ entgegen (Bestätigung 
der bisherigen Rechtsprechung). 

2. Die forstliche Begutachtung im Dreijahresturnus mit der Wildverbiss-Feststellung 
im Zentrum ist eine taugliche Grundlage für die Abschussplanung (Bestätigung der 
bisherigen Rechtsprechung). 

3. In Natura-2000-Gebieten muss der Abschussplan erforderlichenfalls behördlich 
vollzogen werden, weil (auch) die Jagd auf abschussplanpflichtiges Wild nur als 
Gebietserhaltungsmaßnahme zulässig ist und eine Gebietserhaltungsmaßnahme 
nur bei Beachtung des Grundsatzes „Wald vor Wild“ vorliegt. Dem Störungsverbot 
des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL ist hinsichtlich Pirsch und Schuss behördlich Rechnung 
zu tragen, aber durch Regelungen außerhalb des Abschussplans.“ 

 
Auszüge (Zitate mit Ziffern) aus den Urteilen zur Gams und zum Rotwild:  
13 Gams: Es ist ein Interessenausgleich zwischen den volkswirtschaftlichen und 
landeskulturellen Belangen einerseits und den jagdlichen, naturschützerischen und 
landespflegerischen Intentionen andererseits vorzunehmen. 
 
15 Gams: Der Wortlaut der Abschussregelung in § 21 BJagdG hat zur Folge, dass es 
bei der Abschussfestsetzung zum einen (auch) hinsichtlich der Forstwirtschaft auf 
das Interesse an der Abwehr (und nicht am Eintritt) von Wildschäden ankommt.                                                      
 
15 Rotwild: Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Pflanzenverbiss (der Kläger 
und die Miteigentümer … betrachten das Wild als nützlichen, kostenlosen Helfer, der 
möglichst viel Tanne, Buche und Edellaubholz fressen soll).  
 
15 Gams: Der Verbiss geht von wilden, in Freiheit lebenden Tieren aus, die gemäß § 
960 Abs. 1 Satz 1 BGB herrenlos sind. Das eigentumsgegründete Recht der Jagd 
bezieht sich nicht auf sie selbst, sondern lediglich auf ihre Aneignung. Die 
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Herrenlosigkeit des Schalenwildes hat zur Folge, dass der vom Wild ausgehende 
Pflanzenverbiss nicht zu den aus dem Grundeigentum folgenden Rechten gehört, 
dass also der Inhaber von Forstgrundstücken keinen Anspruch auf Pflanzenverbiss 
hat. 
 
16 Gams: Die Jagd und ihre Ausübung sind von wesentlichem Einfluss auf die 
Vegetation, insbesondere den Wald. Der Wald besitzt überragende Bedeutung für 
das Klima, den Wasserhaushalt, die Sauerstoffproduktion, die Nährstoffspeicherung 
und die biologische Vielfalt (vgl. § 1 Nr. 1 BWaldG sowie Abschnitt II. B lit. a 4.3.1) 
Regelungen über die Jagdausübung stehen deshalb unter dem aus Art. 141 Abs. 1 
BV abzuleitenden Verfassungsgebot, den Wald auch vor Schäden durch zu hohen 
Wildbestand zu schützen. Jagd- und Jagdausübungsrecht können eine 
ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigen. 
Der Gesetzgeber ist deshalb gehalten, im Interesse des Gemeinwohls (vgl. Art. 14 
Abs. 2 GG) das Jagdrecht einschließlich der damit verbundenen Wildhege zu 
begrenzen. Die Annahme, § 21 BJagdG sei unter den gegebenen Verhältnissen gar 
nicht anwendbar, ist offensichtlich verfehlt. 
 
17 Rotwild: Der Kläger lässt bei seiner ausschließlich auf seine Miteigentumsflächen 
und deren spezielle Bewirtschaftung reduzierten Betrachtungsweise die 
eingegliederten Fremdflächen außer Betracht, obwohl er für deren Integrität 
gegenüber Schalenwildverbiss infolge seiner exklusiven 
Jagdausübungsberechtigung die Verantwortung trägt.  
 
17 Gams: Eine fehlerhafte behördliche Abschussplanfestsetzung kann 
Amtshaftungsansprüche nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG (wegen Verletzung einer 
dem Waldeigentümer bestehenden Amtspflicht zum Schutz des Waldes vor 
Wildschäden) zur Folge haben.  
 
20 Gams: Nicht nur die Untere Jagdbehörde (ist) bei der Festsetzung des 
Abschussplans, sondern auch der Jagdausübungsberechtigte bei der Aufstellung 
des Abschussplanes an die in den Vorschriften der § 21 BJagdG, Art. 32 BayJG und 
§ 15 AVBayJG genannten Voraussetzungen gebunden. 
                                                           -2- 
21 Gams: Der Wildverbiss (ist) allgemein und insbesondere bei der natürlichen 
Waldverjüngung das wichtigste Indiz zur Beurteilung der Frage …, ob der 
Wildbestand überhöht ist. 
 
30 Gams: Die von den Bayerischen Forstbehörden entwickelte Gutachtensmethodik 
ist rational und beruht ersichtlich auf vernünftigen Überlegungen; ein Widerspruch zu 
Denkgesetzen oder zu wissenschaftlichen Erkenntnissen ist weder im hiesigen 
Verfahren noch in einem anderen dem Senat bekannten Verfahren dargetan worden.  
Nachdem Anzeichen für eine generelle Untauglichkeit des Begutachtungsverfahrens 
weder bekannt noch überzeugend vorgetragen sind, ist das Verwaltungsgericht zu 
Recht davon ausgegangen, dass die Begutachtung, die bereits im Hinblick auf die 
Anweisung eine forstwissenschaftliche Grundlage hat, auf in Jahrzehnten 
gewonnenen forstfachlichen Erkenntnissen und Erfahrungen beruht.  
 
32 Gams: Der Senat … hat festgestellt, dass der Wildbestand nach den bisherigen 
Erfahrungen und den übereinstimmenden Auffassungen aller Experten nicht sicher 
festgestellt werden kann. 
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32 Gams: Das gewichtigste Indiz für die zentrale Frage der Angemessenheit des 
Wildbestands ist der Wildverbiss (in Nr. 4 der Anweisung wird artübergreifend von 
Schalenwildverbiss gesprochen), weil er von allen zu berücksichtigenden Umständen 
(die gesammelt, bewertet, gewichtet und abgewogen werden müssen) die höchste 
Aussagekraft für die Verträglichkeit des Wildbestandes mit den übrigen Bestandteilen 
der Natur (und damit für die Funktionsfähigkeit ihres Wirkungsgefüges) und mit den 
menschlichen Interessen (insbesondere dem Interesse am Schutz des 
Grundeigentums) besitzt. Die Überlegung, dass der Umfang des Jungwaldverbisses 
im Zuge der Nahrungsaufnahme in engem Zusammenhang mit dem 
Schalenwildbestand steht, ist ohne weiteres nachvollziehbar und plausibel. Das Ziel 
der Ermöglichung der natürlichen Waldverjüngung der standortgemäßen Baumarten, 
das eine entsprechende Begrenzung des Wildverbisses erfordert, ist nicht nur in Art. 
1 Abs. 2 Nr. 3, 32 Abs. 1 Satz 2 BayJG und Art. 1 Abs. 2 Nr. 2, 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 BayWaldG vorgeschrieben; auch die zutreffende Abwägung der in § 21 BJagdG 
genannten Belange führt zu diesem Gemeinwohlerfordernis. 
 
37 Gams: Ein gewisses Maß an Fehlerhaftigkeit oder Ungenauigkeit ist einem 
solchen Stichprobenverfahren systemimmanent. Angesichts des Rahmens, in dem 
das Stichprobenverfahren durchgeführt wird, ist es auch Zielsetzung ist die 
Regulierung von Beständen herrenloser Wildtiere, deren Erhöhung nicht gefordert 
werden kann … Es kommt hinzu, dass die Waldverjüngungsinventur das wichtigste, 
aber nicht das einzige Indiz ist, anhand dessen die Wildbestände hinsichtlich ihres 
Umfangs eingeordnet und als überhöht oder nicht überhöht beurteilt werden. Die 
Anweisung berücksichtigt, dass topographische, vegetative, kulturelle und andere 
Besonderheiten des Jagdbereichs (die von jedem Beteiligten vorgetragen werden 
können und denen bei hinreichend substantiierter Geltendmachung nachgegangen 
werden muss) dazu führen können, dass ein Wildbestand als umwelt- und 
kulturverträglich einzuschätzen ist, der es ohne diese Besonderheiten nicht wäre 
(und umgekehrt).  
 
38 Gams: Nachdem es sich bei der Waldverjüngungsinventur um ein 
repräsentatives, mit gleichmäßig verteilten Rasterpunkten arbeitendes 
Stichprobenverfahren handelt, wird ihre Brauchbarkeit nicht durch den Nachweis 
abweichender Verhältnisse in einzelnen Teilen der Hegegemeinschaft oder gar in 
Teilen eines einzelnen Jagdreviers in Frage gestellt, denn bei einem solchen 
Verfahren ist in wieder anderen Teilen mit Abweichungen in die Gegenrichtung zu 
rechnen. 
 
48 Gams: Der Kläger dagegen, der das überkommene trophäenorientierte 
Jagdinteresse verfolgt, sieht sich zu einem Feldzug gegen die Behörden berufen, die 
um die Umsetzung des gesetzlichen Grundsatzes „Wald vor Wild“ bemüht sind. 
 
53 Gams: Entscheidungserheblich ist somit lediglich die Frage, ob die 
forstgutachtliche Bewertung des Wildverbisses als „deutlich zu hoch“ zutrifft. Das 
Verwaltungsgericht hat diese Bewertung als frei von Voreingenommenheit, 
Kompetenzmängeln und sonstigen Fehlern angesehen und ernstliche Zweifel an 
dieser Einschätzung des Verwaltungsgerichts sind – wie ausgeführt – nicht dargetan. 
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54 Gams: Nach den gesetzlichen Regelungen ist einem überhöhten Verbiss auch 
dann entgegenzutreten, wenn sich seine langfristigen Folgen noch nicht massiv 
bemerkbar gemacht haben. 
 
55 Gams: … folgt, dass die Belange einer ordnungsgemäßen land-, forst- und 
fischereiwirtschaftlichen Nutzung generell den Vorrang vor der jagdlichen Hege 
genießen und diese begrenzen.  
 
55 Gams: Für die hier inmitten stehenden Belange der Forstwirtschaft ergibt sich 
daraus, dass nur eine solche Wirtschaftsweise ordnungsgemäß und somit vorrangig 
ist, die neben den ökonomischen Zielen auch die ökologischen Forderungen zur 
Erhaltung des Biotopes verfolgt, letztlich also den im bayerischen Recht verankerten 
Grundsatz „Wald vor Wild“ (im Sinne einer Vermeidung von Wildbestandshöhen, bei 
denen die standortgemäßen Baumarten nicht mehr natürlich aufkommen, vgl. Art. 1 
Abs. 2 Nr. 3, Art. 32 Abs. 1 Satz 2 BayJG, Art. 1 Abs. 2 Nr. 2, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BayWaldG). Die Kontrolle des Schalenwildbestandes ist insoweit Bestandteil 
der Forstwirtschaft.  
 
55 Gams: Die (Anm. Red.: Eigentümergemeinschaft) gibt ersichtlich der 
vorgeschriebenen naturnahen Forstwirtschaft nicht den Vorrang vor der Hege, 
sondern favorisiert eine mit überhöhtem Schalenwildverbiss vereinbare 
Waldbewirtschaftung ohne hinreichende natürliche Verjüngung der 
standortgemäßen Baumarten. 
 
56 Gams: Unmittelbar aus Art. 32 Abs. 1 Satz 2 BayJG folgt, dass die 
Gewährleistung der Waldverjüngung ein berechtigter Anspruch der auf diesen 
Flächen betriebenen Forstwirtschaft ist.  
 
 
Natura-2000-Gebiet (Vogelschutzgebiet)  
 
65 Gams: Beim Auerhuhn geht es um den Erhalt oder die Wiederherstellung 
großflächiger, störungsarmer, unzerschnittener, reich strukturierter Misch- und 
Nadelwälder sowie störungsfreier Zonen um Balz-, Brut-, Aufzucht- und 
Überwinterungsplätze 
Beim Steinadler geht es um den Erhalt von Felswänden und sehr lichten steilen 
Bergwäldern als ungestörten Bruthabitaten sowie von artenreichen 
Nahrungshabitaten (Almen, alpine Matten und lichte Wälder). 
 
70 Gams: Der streitgegenständliche Abschussplan erfüllt die Voraussetzungen für 
eine Gebietserhaltungsmaßnahme im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der FFH-Richtlinie.  
 
71 Gams: In Natura-2000-Gebieten ist die Jagd nur als 
Gebietserhaltungsmaßnahme zulässig. Ist sie es nicht, muss sie der 
Verträglichkeitsprüfung des Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie unterzogen werden. 
 
72 Gams: Ein übermäßiger Schalenwildbestand führt – entsprechend dem nicht 
erfolgreich angegriffenen Vorbringen des Beklagten und entsprechend den 
langjährigen Erfahrungen des Senats  – zum Verschwinden der Krautschicht, zum 
weitgehenden Ausfall der besonders verbissgefährdeten Baumarten, zur 
Entmischung des Waldes, zum Biodiversitätsverlust, zur Überalterung des Waldes 
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und schlimmstenfalls zu seinem Untergang (auch durch Erosion), der jedenfalls 
längerfristig den Verlust der Bodendecke nach sich zieht. Dies bedeutet eine 
Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt, der Wasser und Klima regulierenden 
Wirkung, der Kohlenstoffspeicherung, der Reinigung von Luft und Süßwasser sowie 
des Schutzes vor Naturkatastrophen und – im Falle des Totalverlusts – den 
vollständigen Wegfall dieser positiven Effekte des Lebensraumes Wald im fraglichen 
Bereich.  
 
72 Rotwild: Der Abschussplan entspricht der Bestimmung des § 21 BJagdG sowie 
den konkretisierenden bayerischen Rechtsvorschriften. Solche Abschusspläne 
haben das Ziel, landesweit die natürliche Verjüngung der standortgemäßen 
Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen zu ermöglichen (vgl. Art. 1 
Abs. 2 Nr. 3, 32 Abs. 1 Satz 2 BayJagdG, Art. 1 Abs. 2 Nr. 2, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BayWaldG < "Wald vor Wild" >). 
Sie leisten den von Seiten der Jagd erforderlichen Beitrag zur nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung, also zu einer Bewirtschaftung, die so gestaltet ist, dass die 
Artenvielfalt des Waldes, seine Produktivität, seine Regenerationsfähigkeit, seine 
Vitalität und sein Potenzial, auch in Zukunft wichtige ökologische, ökonomische und 
soziale Funktionen erfüllen können, erhalten bleiben und andere Ökosysteme nicht 
geschädigt werden. 
 
73 Gams: Eine Jagd, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Natura-2000-
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen führen kann, ist keine Gebietserhaltungsmaßnahme. Pirsch und 
Schuss sind insbesondere im Hinblick auf die Vogelarten, deren Schutz das 
Vogelschutzgebiet dient, zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten des 
Eigenjagdreviers grundsätzlich geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen 
herbeizuführen. 
 
74 Gams: Aus demselben Grund muss der Abschussplan entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften und insbesondere gemäß dem Grundsatz „Wald vor Wild“ 
aufgestellt, in vollem Umfang ausgeführt und erforderlichenfalls behördlich vollzogen 
werden. Im Falle einer (teilweisen) Nichterfüllung des Abschussplans muss davon 
ausgegangen werden, dass durch die Jagd nicht der gebotene Beitrag zur 
Walderhaltung und zur Naturpflege im öffentlichen Interesse geleistet wird, sondern 
das überkommene trophäenorientierte, also private Jagdinteresse verfolgt wird 
(„Hege mit der Büchse“), dem das Instrument des Abschussplans vor dem 
Inkrafttreten des Grundgesetzes zu dienen bestimmt gewesen ist. 
Daraus folgt, dass eine Jagdausübung, die entsprechend einem 
Abschussplanvorschlag, der den Grundsatz „Wald vor Wild“ nicht beachtet, erfolgen 
soll, keine Gebietserhaltungsmaßnahme im Sinne des Art. 6 Abs. 1 der FFH-
Richtlinie, sondern ein privates Projekt ist. Solche Projekte dürfen erst nach einer 
Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie durchgeführt werden.  
 
76 Gams: Die Rüge, durch abschussplanreduzierte Wildbestandshöhen könne der 
im Standard-Datenbogen zum Vogelschutzgebiet Estergebirge festgeschriebene 
Nadelwaldanteil von 74 % nicht erhalten bleiben bzw. nicht wiederhergestellt werden, 
greift nicht durch.  
 
77 Gams: Es ist jedoch weder dargetan noch anhand des Entwurfs eines 
Managementplans für das Vogelschutzgebiet ersichtlich, dass auch nur eine der im 
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Gebiet vorkommenden geschützten Vogelarten flächendeckend auf einen 
klassifizierten Nadelwald als Lebensraum angewiesen wäre.  
 
78 Gams: Die infolge des planmäßigen Abschusses (gegenüber dem 
Klägervorschlag) reduzierte Wildbestandshöhe bringt – wie der Senat bereits in 
seinem Normenkontrollurteil vom 11. Dezember 2017 – 19 N 14.1022 ausgeführt hat 
– nicht die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltung und Entwicklung 
der Raufußhühner mit sich. Die Abschusspläne sind nicht auf einen vollständigen 
Ausschluss des Wildverbisses ausgerichtet. Der Wildverbiss soll lediglich so weit 
eingedämmt werden, dass bei den standortgemäßen Baumarten die natürliche 
Waldverjüngung im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen auskommt. Daher 
werden schon deshalb auch in Zukunft licht überschirmte Waldteile existieren. Soweit 
die durch Absenkung überhöhter Wildbestände ermöglichte Renaturierung des 
Waldes mit einem gewissen Grad an Verdichtung (Kronenschluss) verbunden ist, ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Auerhuhns bereits deshalb auszuschließen, 
weil es sich bei dieser Renaturierung um eine Jahrzehnte dauernde Entwicklung 
handelt.  
 
78 Gams: Die durch die Renaturierung ausgelöste moderate und äußerst langfristige 
Veränderung von Waldbereichen hat somit keine negative Auswirkung auf den 
Erhaltungszustand des Auerhuhns. Überdies kann der Lebensraum durch 
Bewirtschaftungsmaßnahmen günstiger gestaltet werden. So kann der volle 
Lebenszyklus von Bäumen zugelassen werden; eine ungleichmäßige Auslichtung 
und/oder kleine Kahlschlagflächen können hergestellt werden.  
 
79 Gams: Es ist auch nicht ersichtlich, dass im Zuge der Bestandsregulierung beim 
Gamswild der Steinadler seine Nahrungsgrundlage und infolge des Zuwachsens der 
Wälder den notwendigen Jagdraum verlieren würde.  
 
80 Gams: Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 BJagdG soll die Abschussregelung dazu 
beitragen, dass ein gesunder Wildbestand aller heimischen Tierarten in 
angemessener Zahl erhalten bleibt und insbesondere der Schutz von Tierarten 
gesichert ist, deren Bestand bedroht erscheint. Die EU-Kommission hat auf der 
Grundlage von Bestandsaufnahmen die Gamspopulation im Alpenraum als sehr groß 
und gesichert angeführt und in jedem der Länder mit Gamswildvorkommen einen 
günstigen Erhaltungszustand festgestellt.  
 
83 Gams: Ausschlaggebend ist das Erreichen des gesetzlich verankerten sogen. 
Waldverjüngungszieles (Ermöglichung der Verjüngung der standortgemäßen 
Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen, vgl. Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 
BayJG). 
 
 
 

 
 
                                                       
 

 
 

 

 


